
   

 

1. NACHTRAGSSATZUNG ZUR HAUSHALTSSATZUNG  

UND BEKANNTMACHUNG DER 1. NACHTRAGSSATZUNG ZUR 

HAUSHALTSSATZUNG DES 

 ZWECKVERBANDES KRONENBURGER SEE FÜR DAS  

HAUSHALTSJAHR 2023 

 

 

 

Aufgrund der §§ 15 Abs. 5, 18 Abs. 1 und 19 des Gesetzes über kommunale 

Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621) 

zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW S. 490) in 

Verbindung mit dem § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 

1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV.NRW. S. 490) geändert worden ist, haben die Vertreter 

der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kronenburger See am 05.09.2023 folgende 

Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 22.02.2023 erlassen: 

 

§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 

 die  
bisherigen 

festgesetzten 
Gesamtbeträge 

 
 
 

EUR 

 
 

erhöht um 
 
 
 
 

EUR 

 
 

vermindert um 
 
 
 
 

EUR 

und damit der 
Gesamtbetrag des 

Haushaltsplans 
einschl. Nachträge 

festgesetzt auf 
 
 

EUR 

 
Ergebnisplan 
 
Erträge 
Aufwendungen 
 

 
 
 

3.279.325 
3.446.625 

 
 
 
 
 

 
 
 

11.115 
11.115 

 
 
 

3.268.210 
3.435.510 

 
Finanzplan 
 
aus laufender 
Verwaltungstätigkeit: 
Einzahlungen 
Auszahlungen 
 
aus Investitions- und 
Finanzierungstätigkeit: 
Einzahlungen 
Auszahlungen 
 

 
 
 
 
 

2.666.646 
3.248.155 

 
 
 

1.500.000 
1.103.000 

 
 
 
 
 

703.785 
 
 
 
 
 

500.000 

 
 
 
 
 
 

3.565 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.370.431 
3.244.590 

 
 
 

1.500.000 
1.603.700 

 
 
 

§ 2 
 

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert 
bzw. Kredite werden nicht veranschlagt. 
 
 



   

 

 
§ 3 

 
Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht 
geändert bzw. wird nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 

Die bisher festgesetzte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird nicht geändert. 
 

§ 5 
 
Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht 
geändert. 
 
 

§ 6 

 

Die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen werden nach § 12 Abs. 1 der 
Verbandssatzung von den Verbandsmitgliedern durch eine Umlage gedeckt. 
 
Die allgemeine Verbandsumlage wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe 
von 1.634.046 EUR um 1.311.115 EUR vermindert und damit auf 322.931 EUR 
festgesetzt  
 
 

 die  
bisherige 
Umlage 

 
 

EUR 

 
erhöht um 

 
 
 

EUR 

 
vermindert 

um 
 
 

EUR 

und damit die 
neue Umlage 
einschl. der 
Nachträge  

festgesetzt auf 
EUR 

Gemeinde Dahlem 
Landkreis Vulkaneifel 
Kreis Euskirchen 
Verbandsgemeinde Gerolstein 
gesamt 
 

919.503 
353.762 
183.900 
176.881 

1.634.046 

 
 
 
 
 

728.398 
291.359 
145.679 
145.679 

1.311.115 

191.105 
62.403 
38.221 
31.202 

322.931 

 
§ 7 

 
Die sonstigen Regelungen nach § 7 zur Haushaltssatzung werden nicht geändert. 
 

 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kronenburger See hat in ihrer Sitzung am 

05.09.2023 die 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 

beschlossen, die hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.  

 

Die nach § 19 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit erforderliche Genehmigung 

zu den Festsetzungen des § 6 der Haushaltssatzung wurde von der Bezirksregierung Köln mit 

Verfügung vom 11.09.2023 erteilt. 

 



   

 

Hinweis: 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 

Satzung nach Ablauf von 6 Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn,  

 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes  

  Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 c) der Verbandsvorsteher hat den Beschluss der Verbandsversammlung vorher 

  beanstandet oder 

 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde gerügt und dabei 

  die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

   Mangel ergibt. 

 

 

53949 Dahlem, den 11.09.2023 

gez. 

- Jan Lembach - 

Verbandsvorsteher 

 

 

 

 


